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Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Kirsten Tackmenn. Dr. Petra Sitte, Jrn vrn
4ken' Dr. I)ietnar Bartoch, Kariu Binder, Heidmn Bluhm, Steffen Bockhahn, Evo
Bulling-Schüter, Mrrtina Bunge, Caren Lsy, Sabine Stäber, Alexander SüBmsir und
der Fraktion DIE LIIYKE
Ergebqisse und Folgen aus den Freisetzungen von g€ntechnisch verdnderten Amflora
Ikrtoffeln im Jahr 2009
hier: BT-Drucksache 1,7 /7 Ss

Sehr geehna Herr Bundestagspräisident,

die vorgenannte Kleine Anfrage beantworte ich namens der Bundesregienrng wie folgt:

Frage l: An_welchen Standorten wurden im Jahr 2009 Freisftnrngen mit der gentechnisch
veräindsten Amflora-I(artoffel genehmigt (bitte mt pro StanCort angEten)f

Im Jahr 2009 wurde eine Freisetanrrg der gartechnisch verände,lten Amflora-Kartoffel am
Standort Bütow in Meckterrburg-Vorpommern auf einer Fläche von 20 ha (200.000 m2)
genehmigt.

Frage 2, 4l welchen dieser Standorte wurde mtz einer Genehmigurrg keine Amflora-Kartof-
fel freigesetzt ud aus welchem Crrund fand keine Freiset"zriFg siattt

Die Freisetzr[rg am Standort Bütow fand statt- Weitere Standorte wwden nic6t beantragt-
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Frage 3: An welchen ganehmigten Amflora-Standorten &nden im Jatr 2009 Demonstratio-
nenb Feldbesetzungen" Feldbefreirurgen odsr andere Formen des zivilen Ungehor-
sants statt?

Es liegen der Bundesregienrng keine Inbrmationen über derartige Aktionen im Jahr 2009 vor.

Störurrgen des Versuchsablauß sind der anständigen Bekirde allerdirrgs nur mitanteileq so-

weit diese Arxwirkungen auf die Beurteilung der Genehmigungsvoraussetarqgen nach $ l6

Abs. 1 des Gartechnikgesetzes haben können.

Frage 4: An welchen Standonen wurden im Jahr 2009 Freisetzungsanträge mit der gentech-
nisch verdnderten Amflora-I(artoffel nicht genehmigl und aus welchem Crrund wrrrde
die Genehmigung versagt?

Die Freisetaug der gentedrnisch veränderten Amflora-I(artof;Fel war im Jahr 2009 nur für

den Staudort Bütow beantragt worden. Der fuitrag wurde genetrmigt.

Frage 5; Wie viele Kilogramm der gantechnisch veränderten Amflora-Kartoffel wurden ins-
gesamt im Jalrr 2009 geerntet?

Im Jahr 2009 wrrden irugesamt ca. 360 Tonnen der gentechnisch veränderten Amflora-Kar-

toffeln geerntet.

Frage 6: Wie viele Kartoffeln (ca.) sind aufden Ackern arrückgeblieben und wie wruden
diese Emterückstände erfasst? Was war der Cflrnd für diese Ernterückstände? Wie
wurde ansctrließend mit den Ernt erückständen umgegangen?

Die Zatrl der auf dsm Acker auückgebliebenen Kartoffeln wurde nicht bestimmt.

Nach der Ernte wruden die aufde'r Fliiche zurückgebliebenen und sichtbaren Kartoffelkaollen

abgesamrnelt' Danach erfolgte auf der gesamten Fliiche eine flache Bodenbearbeitrurg. Druch

diese Maßnahmen v.urde die Anzalrl der arückblsibenderr Kartoffelknotlen minimiert. Sollten

dennoch Ifuollen auf der Freisetamgsfläche auiickgeblieben sein, so wird dern durch die in den

folgenden Jalrren drrchzufihrende Naclrkontrolle (fuibaupause für Kartoffeln und Kontrolle

auf Durchwuchspflaluen) Rechnung getragen-

Frage 7: Wie viele Kilogramm der geernteten Amflora-IGrtoffeln wurden zu wissenschaftti-
chen Zw ecken verwendet?

Die geerntetelr Amflora-Kartotreln wruden nicht zu wissenschaftlichen Zwecken venvendet-

Zwwk der Freisetanrlg waren nicht wisseruchafrliche Untcrsuchunge4 sondqn die Produk-
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tion von Pflanz&anoffeln für den Vertragsanbau von Stärkekartoffetn in den Folgejahren nach

Erhalt einer Inverkehrbringensgenehmigurrg nach Teil C der Richtlinie zO1l/lBlEG.

Frage 8: Welche Untersuchurge.n wurden getätigt (bitte die einzelnerr Versuche, deren Zweek
wrd eine eventuelle Finanzierung mit gundesmitteln aufführe,lr) und au welchen Er-
kerurtnissen sind die Wisserrschaft lerinnen und Wi ssens chaft ler geko mmen?

Siehe fuitwort an Frage 7.

Frage 9: Wie yiel-e [r]ogamm der Amflora-Kartotreln sind wo und wie eingelagert wordeq
um sie als Pflanzkartoffeln für das Jahr 2010 wiedq venyeirdrn zu kOnnen?

Sämtliche geernteten Amflora-Kartoffeln (ca. 360 Tonnen) wurden in eine Kartoffellagerhalle

(gentechnische Anlage der Sicherheitsstufe I ) in Bütow transportiert und dort eingelagert.

Frage l0: Welche Sicherheitsauflagen sind beim Lagenr von gentectrnisch veräinderten Kar-
toffeln at berücksichtigen und wie wrude die Einhaltung der Auflagen im Jahr
2009 kontrolliert?

GemäfJ Genehmigurrgsbescheid des BVL sind beim Lagvrnder gentechnisch verdnderten

Amflora-Karto ffeln die fo lgenden Au fl ag en eiruuhalten :

o Die gentechnisch veränderten Kartoffeln sind bei der Lagenurg stets strang getrennt

von nicht gentecturisch verärd erten Kartoffeln zu halteu.

o Die arständige Überwachungsbehörde ist rechtzeitig vor Beginn der Lagenrng über

den vorgesehenen ft utd den vorarssichtlichen Zeitraum dr Lagerung zu unterrich-

ten.

o Für den Fall einer Lagerrurg gentechnisch verändtrter Kartoffeh außerhalb einer gen-

technischen Anlage hat diese Lagerung in geschlossenen und gekeruueichn4en Be-

hältnissen zu erfolgerr. Nach Gebrauch sind ar-rs diesen Behältnissen die gentechnisch

veränderten Kartotreln restlos zu entfernen. Aus der Kennzeicbnung der Bebältnisse

muss die Identitöt des gartechnisch veränderten Pflanzenmaterials hervorgehen. Aus

der Keruueichnrurg muss weiterhin hervorgehen, dass das Material und eventuelle

Nachkommen nicht als Lebensmittel oder Futtermittel zugelassen sind.

Für die I'lberwa"h,rng der Einhaltuqg der Auflagen sind die Landesbehörden alständig, in

diesem Fall das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Meck-

lenbwg-Vorpommem. Die Landesbetninden entscheiden selbstständig, wie sie die Überwa-

chung druchfrhren. Detaillierte Informstionerr daznliegen dem BVL nicht vor.
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Frage I l: Welche Kontrollen wurden dqzu in welchenn Umfang von wem durchgeführt? Wel-
che Berichte seiteirs der Bundesländer hat die Bundesregienurg dazu seit der Be-
antwortung der Kleinen Antage (Drucksache 1618 8 I 7) erhalten?

Zu der ersten Unterfrage siehe Annvort zu Frage 10.

Zu der arreiten Unterfrage:

Das BVL erhielt im August 2008 einen Bericht des Ministeriu$rs fir Landwirtschaft, Umwelt

und Verbraucherschutz Mecklenbwg-Vorponrmef,n über die Nactrkontrolle auf den Flächen,

aufdenen im Jahr 20A7 gentectrnisch veriinderte Amflora-Kartoffeln freigesetü wordan wa-

ren- Auf den Flächen wurde im Jatu 2008 Kartoffeldurchrruchs festgeetellt, der durch Herbi-

zidbehandhurg vernichtet wurde. In dem Bericht wurde festgeetellt, dass seitens der BASF

Plant Science GmbH nicht gegeo Aufl4gen des Gerrehmigungsbmcheids verstoßen worden

sei.

Frage 12: Wie bewstet die Bundesregienrng die dem Zulassuqgsantrag für die Amflora-Kar-
toffel argrundeliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen in Bezug auf ilue
Eignung als Lebens- und Futternrittel?

Laut Zulsssungsantrag für ein Inverkehrbringen der Arnflora-I(artoffel ist'eine Venvendung

von bei der Stfukegewirurung anfallenden Beiprodukten der lfurtotreln au Tierfütterung vor-

gesehen. Ein generelles Inverkehrbringan der Amflora-Kartoffeln als Speisekartoffeln ist

nicht vorgesehen. Allerdings beinlraltet der KoM-Vorschlag auch die Zulassrurg als

Beimischurrg in Lebensmitteln in Anteilen unter 0,g Vo,sofern diese arfällig oder technisch

unvelmeidbar w:ren. Deutschlqnd hatte diesen Entscheidungsvorschlag der KOM abgelehnt.

Frage 13: Welche Erstanmeldungen von Freisetanngsversuchen mit gentechnisch veränderten
Pflanzen (nicht nur Amflora-Kartoffel" bitte Standort und Freisetzungsfläche ange-
ben) sind frr das Jahr 2010 und folgende Jahre beantragt bav. bseitibewilligt?

Für das Jshr 2010 und folgende Jatre wruden fünf Freisetzungsyorhaben neu beantragt. tIb"r

diese Anträge wurde noctr niclrt entschieden.

Antrag-
stellcr

GVO Strndo(e) m.L Grö0e der
Frchetrungr-
fltche pro Standort

bcsntrrgter
Freircfungs-
zeitmum

Universirät
Rostock

Kartofftln a) Thulendsf (lvfl/);
b) Auglcbco/tiptisscn (ST)

a) I 15 m';
b) 64 ru?

2010 -20t2

BASF E Kartoffeln Senitz (!vflf) 100.000 m'in Sanitz; 200.000
*t ao uacbzurscldsndgr
Standort€n

20t0 - 2014

BASF IGrtoffeln
(,7tmflora
*)

Zepksw (tvf\f) 200.0ffi m 2010
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Piqleer I L{ais a) Zabcltit" (QN);
b) Aruleben/Upliugen (ST)

50.000 m'in 2ot0;70.000 mz
in deu Folgejshen

20 t0  -  2014

Pioneer ü Mais a) Zsbeltitz (SN);
t) Au*leben/tiplinea (ST)

50.000 m' in 2010; 70.000 m'
in dc{r Foleejabrm

2010 -?014

t Geaehmigung nach dem vereinftchteo Verfrhreu beantragt.

Darüber hinaus wurden im Zeitraum von I 999 bis 2009 31 Freisetangsgenehmipngen er-

teilt, bei denender genelunrgte Freisetzungszeitraumdas Jahr 2010 rrnd zumTeil auch Fol-

gejalue einschließt. Eine detaillierte Außtellung dieser Genehrnigungen rrnd der dadurch um-

fasstsr Standorte ftrdet sich im Internet unter

http ://apps2.bv1. bund .de/ cgillasso/ßVo rte d- lasso -

Frage 14: Wie viele frr das Jahr 2010 beantragte Freisetarngsversuche mit gentechnisch ver-
tindertel Pflanzen (nicht nur Amfloia-Kartotrel) wruden im so gäanntrn verein-
fachten Verfrhren beantragt und welche bereits.bewilligt (bitte Standort und Frei-
setzungsfläche angeben) ?

Die für das Jahr 2010 beantragte Gecrehmigrrng zur Freis etzr;urrgder Amflora-Kartotrel$ wrrrde

niclrt nach dern vereinfachten Verfrhren beantragf.

Fär drei der fünf mr Zeit lauferrden Antr4gsverfahren wurde eine Gerrehmig,.ng nach dem
vereinfachten Verfthren beantragt- Diese sind in der Antwort zu Fr4ge l3 (fabelle) mit einem
Stern markiert. trber die Anträge wurde noch nicht entschieden.

Frage l5: Welche Abstimmung_sb^eanrihunggn hat die Bundesregierung seit der Antwort auf
erne Frage irn Mgrz.2!,92!_tfügtich des Freisetzungg-zwecki und der frJisetzwrgs-
gö-ßt (Drucksache 16/12}.74) mit den anderer EUlShaten unternommen, um ün"
einheitliche vorgehensweise-in der EU zu erreichen?

Zru Frage des Umfangs der Freisetzungsfläche ist aurächst anzumerkeq dass weder das eu-
ropiiische noch das deutsche Gentechnikrecht eine flächeirmäßige Otergrerue für Freisetzurr-
gen vorsehen- Dieses Therna nnrrde bishs nur infrrmell in eine technischen Sitzung der
Mitgliedstaaten auf EU-Ebene ru1gespro chen.

Frage 16: Welche aktuellen Kenntnisse hat die Bundesregierrrrlg seit der Beantwortrurg derKleinen tuifrg8e 16/8555 auf Bundestagsdrucüsache"l6lSSi i i" ao uon o# tä-genlen Fraktion nach einem Widerspnich avischen der Richtiit i" ZnOtTtBßö,
nach dec ab 2}og keine gentechniscli veränderten Organir*ääit Antibiotikare
sistenz-Marker-gerren in Umlaufgebracht werden soli-en, 

"nd 
a"r anstehendinZu-

lassung Blnq Kaqtotrel *it_9g"r nptlL-Gengetagf wrudä, aä g"*onn"n? Wie
wird der Sachve,rhalt aktue[ beu/ärtet?
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Die Brurdesregienrng stellte in ituerAntwort auf die Kleine Anüage l6/g555 (Bundeshgs-
drucksache t618817) fest' itr läigen gegenwärtig keine Belege dafür vor, dass die verwend'ng
des npfll-Gens in gentmlurisch veränderten Pflanzen zu schäden frr den Menscheir oder dieumwelt führt. An dieser Barertung hat sich nichts geändert.

Die Zentrale l(ommission für die Biologische sicherheit (zIGs) kam in ihrer stellung-
nahme arr sicherheitsbewstuqg von Antibiotikaresistenzgenen im Gerrom gentech-
nisch ve'ränderter Pflanzen vom Dezember 2008 ar dern Ergebnis, dass die sicherheits-
bewenrrng fiir das npilr-Gerr keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von
Menscherl Tiererq pflanzen rurd die urnwert erwarten rässt.

zumgleichen Ergebnis kam die EFSA in ituer stellurlgnahme vom Juni 2009. Allerdings
teilen zwei det 42 EFSA-Experten diese Halnrng nicht. Die EFSA hat diese beiden
Minderheitsvot€n nochmals inhaltlich überpnifen lassen und ist an dem schluss gekommen,
dass keine weiterqr wissemschaftlichen untssuchrurgen sbrderlich sind, da die Einwiinde
bereits im gerneinsernen Gutachten umfassend berücksichtigt sind.

Die zulassung der Amflora-I(artoftl rmrrde arn 03.03.2010 von der EU-Kommission erteilt.

Mit teundlichen ffißen . r
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